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Die Regionaldirektorin 
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D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 3 9 4  
 
 
 
 

13.03.2019 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss zur Kenntnis 18.03.2019  
Verbandsversammlung zur Kenntnis 29.03.2019  

 
 
Betreff: Änderung LEP NRW 

Kabinettsbeschluss vom 19.02.2019 
 
 
Beschlussvorschlag
 
Die Verbandsversammlung nimmt den unter Begründung beigefügten Bericht zur 
Änderung des Landesentwicklungsplans NRW zur Kenntnis. 
 
Begründung: 
 
Das Landeskabinett hat am 19.02.2019 den Entwurf der Änderung des 
Landesentwicklungsplans NRW (LEP) gebilligt und die Verwaltung beauftragt, diesen dem 
Landtag zuzuleiten. Nachdem der Landtag der Änderung zugestimmt hat, kann sie im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht werden 
(vgl. § 17 Landesplanungsgesetz NRW).   
 
I. ZENTRALE INHALTE DER GEPLANTEN LEP-ÄNDERUNG 
(Quelle: Landesplanungsbehörde) 
 

 Flächenausweisung im ländlichen Raum: Die Kommunen erhalten mehr Flexibilität 
und können auch kleinere Ortsteile weiterentwickeln und stabilisieren. 
Gewerbliche Betriebe können erweitert und damit als wichtige örtliche 
Arbeitgeber gehalten werden. 

 Bedarfsgerechte Bauflächenentwicklung: Städte und Gemeinden können auf die 
steigende Bevölkerungsprognose reagieren und Bauland und umweltverträgliche 
Gewerbegebiete schnell und rechtssicher bereitstellen. Dessen ungeachtet sichern 
die Regelungen des LEP auch weiterhin eine flächensparende Nutzung des 
Raumes. 

 Regeln für die Windkraftnutzung: Die Errichtung von Windenergieanlagen im 
Wald wird weitgehend ausgeschlossen. Abstände von 1.500 Metern zwischen 
Windenergieanlagen und Wohngebieten sollen soweit wie möglich eingehalten 
werden. Das wird die Akzeptanz der Windenergienutzung erhöhen. Ziel ist ein 
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Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Anwohner und einem 
verantwortungsvollen Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
(vgl. 10.2-2 Ziel alt und 10.2-3 Grundsatz alt) 

 Sparsamer Flächenverbrauch: Fläche ist ein endliches Gut, mit dem sparsam 
umzugehen ist. Der bisherige 5 Hektar-Grundsatz wird gestrichen. 
(vgl. 6.1-2 Grundsatz alt) 

 
II. AUSGEWÄHLTE ZIELE UND GRUNDSÄTZE (geplante Formulierung nach Beteiligung)  

 
Hinweis: Die geplanten Änderungen der Festlegungen und der Erläuterungen sind in 
einer umfassenden Synopse dargestellt, die unter folgendem Link zum Abruf bereit steht: 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/lep-ae_-_entwurf_-_k-beschluss_19-02-2019.pdf 

 
2-3 Ziel 
Siedlungsraum und 
Freiraum 
(S. 3 ff. Synopse) 

Als Grundlage für eine nachhaltige, umweltgerechte und den 
siedlungsstrukturellen Erfordernissen Rechnung tragende 
Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Gebiete zu 
unterteilen, die vorrangig Siedlungsfunktionen 
(Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen 
(Freiraum) erfüllen oder erfüllen werden.  
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich 
innerhalb der regionalplanerisch festgelegten 
Siedlungsbereiche.  
 
In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum 
gelegenen Ortsteilen ist unberührt von Satz 2 eine 
Siedlungsentwicklung gemäß Ziel 2-4 möglich.  
 
Ausnahmsweise können im regionalplanerisch festgelegten 
Freiraum Bauflächen und -gebiete dargestellt und festgesetzt 
werden, wenn 
- diese unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und 
die Festlegung des Siedlungsraums nicht auf einer deutlich 
erkennbaren Grenze beruht, 
-es sich um angemessene Erweiterungen oder 
Nachfolgenutzungen vorhandener Betriebsstandorte oder um 
eine Betriebsverlagerung zwischen benachbarten Ortsteilen 
handelt, 
- es sich um die angemessene Weiterentwicklung 
vorhandener Standorte von überwiegend durchbauliche 
Anlagen geprägten Erholungs-, Sport-,Freizeit- und 
Tourismuseinrichtungen einschließlich der Ferien- und 
Wochenendhausgebiete für diese Zwecke handelt, 
-es sich um die angemessene Folgenutzung zulässig 
errichteter, erhaltenswerter, das Bild der Kulturlandschaft 
prägender Gebäude oder Anlagen handelt, 
-es sich um Tierhaltungsanlagen handelt, die nicht der 
Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB unterliegen,  
-die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche 
Anlagen des Bundes oder des Landes sowie der Kommunen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und 
Katastrophenschutz dies erfordert oder 
-die jeweiligen baulichen Nutzungen einer zugehörigen 
Freiraumnutzung deutlich untergeordnet sind. 

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/lep-ae_-_entwurf_-_k-beschluss_19-02-2019.pdf
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2-4 Ziel 
Entwicklung der 
Ortsteile im Freiraum 
(S. 4 Synopse) 
 

In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum 
gelegenen Ortsteilen ist unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche eine bedarfsgerechte, an 
die vorhandene Infrastruktur angepasste 
Siedlungsentwicklung möglich.  
 
Darüber hinaus ist die bedarfsgerechte Entwicklung eines 
solchen Ortsteils zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
möglich, wenn ein hinreichend vielfältiges 
Infrastrukturangebot zur Grundversorgung sichergestellt 
wird. 

6.4-2 Ziel 
Inanspruchnahme von 
Standorten für 
landesbedeutsame 
flächenintensive 
Großvorhaben 
(S. 28 f. Synopse) 

Die landesbedeutsamen Standorte für flächenintensive 
Großvorhaben sind für raumbedeutsame Vorhaben mit 
besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes Nordrhein-Westfalen vorbehalten, die industriell 
geprägt sind und einen Flächenbedarf von mindestens 50 ha 
haben. Diese Größenordnung bezieht sich auf die geplante 
Endausbaustufe eines einzelnen Großvorhabens oder eines 
Vorhabenverbundes.  
 
Ausnahmsweise kann für Vorhabenverbünde mehrerer 
Betriebe ein Standort in Anspruch genommen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass:  
- die einzelnen Vorhaben funktionell miteinander verbunden 
sind und  
- die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes durch ein 
Produktionsunternehmen mit einem Flächenbedarf von 
mindestens 10 ha erfolgt.  

7.3-1 Ziel 
Walderhaltung und 
Waldinanspruch-
nahme  
(S. 43 Synopse) 

Wald ist insbesondere mit seiner Bedeutung für die 
nachhaltige Holzproduktion, den Arten- und Biotopschutz, 
die Kulturlandschaft, die landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeit-nutzung, den Klimaschutz und wegen 
seiner wichtigen Regulationsfunktionen im Landschafts- und 
Naturhaushalt zu erhalten, vor nachteiligen Entwicklungen zu 
bewahren und weiterzuentwickeln. Dazu werden in den 
Regionalplänen entsprechende Waldbereiche festgelegt, die 
in der Regel eine Inanspruchnahme durch entgegenstehende 
Nut-zungen ausschließen.  
 
Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende 
Planungen und Maßnahmen nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf 
nachgewiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen 
realisierbar ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt wird. 

9.2-1 Ziel 
Räumliche 
Festlegungen für 
oberflächennahe 
nichtenergetische 
Rohstoffe 
(S. 57 Synopse) 

Für die Rohstoffsicherung sind in den Regionalplänen 
Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze für nicht-energetische Rohstoffe als 
Vorranggebiete oder als Vorranggebiete mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten festzulegen.  
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9.2-2 Ziel 
Versorgungszeiträume  
(S. 57 Synopse) 

Die Bereiche für die Sicherung und den Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze für nichtenergetische 
Rohstoffe sind für einen Versorgungszeitraum von 
mindestens 25 Jahren für Lockergesteine und von 
mindestens 35 Jahren für Festgesteine festzulegen.  

9.2-3 Ziel 
Fortschreibung  
(S. 57 Synopse) 

Die Fortschreibung der Bereiche für die Sicherung und den 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze für nichtenergetische 
Rohstoffe hat so zu erfolgen, dass ein Versorgungszeitraum 
für Lockergesteine von 15 Jahren und für Festgesteine von 
25 Jahren nicht unterschritten wird.  
Mit der Fortschreibung ist wieder der Versorgungszeitraum 
gemäß Ziel 9.2-2 herzustellen.  

9.2-4 Grundsatz 
Reservegebiete  
(S. 57 f. Synopse) 

Für die langfristige Rohstoffversorgung sollen 
Reservegebiete in die Erläuterungen zum Regionalplan 
aufgenommen werden.  

10.2-1 Grundsatz 
Halden und Deponien 
als Standorte für die 
Nutzung erneuerbarer 
Energien  
(S. 67 Synopse) 

Halden und Deponien sollen als Standorte für die Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen gesichert werden, 
sofern die technischen Voraussetzungen dafür vorliegen und 
fachliche Anforderungen nicht entgegenstehen.  
 
Ausgenommen hiervon sind Halden und Deponien, die bereits 
für Kultur genutzt werden.  
Fachliche Anforderungen stehen einer Nutzung für die 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen auch dann 
entgegen, wenn für Halden und Deponien in einem regional 
abgestimmten und beschlossenen städtebaulichen 
Nachnutzungskonzept Nutzungen im Bereich Kunst und 
Kultur vorgesehen sind.  

10.2-2 Grundsatz 
Vorranggebiete für 
die Windenergie-
nutzung 
(S. 67 f. Synopse) 

In den Planungsregionen können Gebiete für die Nutzung der 
Windenergie als Vorranggebiete in den Regionalplänen 
festgelegt werden.  

10.2-3 Grundsatz 
Abstand von 
Bereichen/Flächen für 
Windenergieanlagen  
(S. 68 f. Synopse) 

Bei der planerischen Steuerung von Windenergieanlagen in 
Regionalplänen und in kommunalen Flächennutzungsplänen 
soll zu Allgemeinen Siedlungsbereichen und zu 
Wohnbauflächen den örtlichen Verhältnissen angemessen ein 
planerischer Vorsorgeabstand eingehalten werden hierbei ist 
ein Abstand von 1500 Metern zu allgemeinen und reinen 
Wohngebieten vorzusehen. Dies gilt nicht für den Ersatz von 
Altanlagen (Repowering). 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Reichel, Anne Bongartz, Michael Bereich III Planung  
Akt.zeichen   
 Tönnes, Martin  

 
 
 


